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P· " 1 8. Juni 1973 ras.: ------ No • .f30cf!J 

A n fra g e 

der Abg.Regensburger, Dr.Ermacora.~UßE~ . 
an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Dienstpostenbesetzung nach parteipolitischen 

Gesichtspunkten 

Die Anfragebeantwortung vom 17.5.1973 (1154/AB zu 1160/J) 

des Bundesministers für Inneres enthält eine Reihe von offen­

kundigen Unrichtigkeiten und kann daher in der vorliegenden 

Form nicht hingenommen werden. 

Der Bundesminister behauptet in der zitierten Anfragebe­

antwortung, daß der betreffende Gendarmeriebeamte bereits 

zum 1.1.1973 die Voraussetzungen zur Ernennung zum Gendarmerie­

kontrollinspektor erfüllte. Sowohl das Landesgendarmeriekommando 

als auch die Personalvertretung haben aber diese Auffassung 

des Bundesministers schriftlich widerlegt. Der Betreffende 

hatte lvederzum genannten Zeitpunkt noch am 1.6.1973 eine 

nach der Dienststufe 2 bewertete Funktion als "Gendarmerie­

kontrollinsp~ktor-Posten" (Dienststufe 2/3) inne. Somit·ßr­

brachte der betreffende Gendarmeriebeamte auch ein halbes Jahr 

nach seiner Ernennung die erforderlichen Voraussetzungen noch 

nicht. Das geht auch aus einem Erlaß des Gendarmeriezentral­

kommandos hervor,· in dem das Landesgendarmeriekommando :r:ür 

Tirol angewiesen wird, dem betreffenden Gendarmeriebeamten 

sofort eine im Sinne des Dienstpostenbewertungekataloges für 

die Verwendungsgruppe W 2 (Dienststufe 2/3) nach der Dienst­

stufe 2 bewertete Funktion der technischen Abteilung (TA) zu­

sHtzlich zuzuweisen. Da dieser Erlaß vom 25.4.1973 datiert, 

be,,rcist somi t das Bundesministerium für Inneres selbst, daß 

der betreffende Gendarmeriebeamte ohne die notwendigen Vor-

.~ aussetzungen zu besitzen am 1.1.1973 zum Koritrollinspektor 

! ernannt wurde. 
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Der DiensLsLel1enüusschuß bei der technischen und Verkehrsabteilung 

hatte es in seiner Sitzung vom 25.5.1973 auch abgelehnt, sich 

. für die nachträgliche Zu,.,eisung einer entsprechenden Funktion, die 

die Voraussetzung zur Ernenung zum Kontrollinspektor \'läre, aus-

zu sprechen, ''leil sich die Ni tglieder des Dienststellenausschusses 

weigerten, eine politisch vollzogene Tatsache durch einen nach­

träglichen Beschluß gut zu heißen. 

Aus den dargelegten Gründen wurde bei der Ernennung des genannten 

Gendarmeriebeamten zum Gendarmeriekontrollinspektor n ich t 

nach den gleichen Grundsätzen vorgegangen wie seinerzeit in 

Eisenstadt. 

Daher ist die Ant1'lort des Bundesministers auch in diesem PUlikt 

falsch. 

Die unterzej_chneten Abgeordneten verlangen daher vom ressort­

zust~ndigen Bundesminister eine volle und den Tatsachen ent-
I 

sprechende Information in der Angelegenheit, da sonst der Ein-

druck entstündet daß im Zusammenhang mit einer parlamentarischen 

Anfragebeantwortung der Ressortminister wissentlich oder un­

wissentlich die anfragenden Abgeordneten falsch unterrichtet 

habe. Sie stellen daher folgende 

A n f' ra g e: 

1.) 'vie lautet der Erlaß des Bundesministeriums für Inneres, 

Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, Zl.54.606/5-14/73 

vom 2.5.4.1973? 

2.) IVieso konnte in der Anfragebeantwortung (115h/AB zu 1"160/J) 

behauptet werden, daß der betreffende Gendarmeriebeamte die Vor-, 
aussetzungen zur Ernennung zum Gendarmeriekontrollinspektor er­

füllte, obwohl die Aktenlage klar das Gegenteil dokumentiert? 

3.) lVieso konnte in der Anfragebeantwortung behauptet 1-Terden, 

daß bei der Besetzung des Dienstpostens bei der technischen 

Abteilung des Landesgendarmeriekommandos für Tirol nach den gleichen 

Grundsätzen wie seinerzeit ,in Eisenstadt vorgegangen wurde, obwohl 

aus der Aktenlage ein ganl anderes Bild zutage tritt? 
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